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1. ALLGEMEINE BEGRÜNDUNG 

 

1.1. PLANUNGSANLASS UND PLANUNGSZIEL 

 
Die Betriebsgemeinschaft Schackenthal KG mit Sitz in 06449 Aschersleben OT Schackenthal beab-
sichtigt die Errichtung und den Betrieb einer Legehennenanlage am Standort Schackenthal. Die ge-
planten Baumaßnahmen umfassen die Errichtung von sechs Doppelstock-Stallgebäuden mit je 75.000 
Tierplätzen, den Verpackungs- und Sozialbereich, einer Kotlagerhalle, Futtersilos und technische Ne-
beneinrichtungen (Flüssiggaslagerbehälter, Sammelgrube für Sanitärabwasser und Reinigungswas-
ser, Löschwasserbecken und Löschwasserteich, Notstromaggregate etc.) Die notwendigen Anlagen 
für die verkehrstechnische Erschließung des Standortes und eine Feuerwehrumfahrung im Anlagen-
gelände werden ebenfalls errichtet. 
 
Die Betriebsgemeinschaft Schackenthal KG hat am 07.05.2015 eine Genehmigung nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zum Halten oder zur Auf-
zucht von Hennen am Standort Schackenthal erhalten. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
hat den Genehmigungsbescheid nach einem umfangreichen Genehmigungsverfahren mit Umweltver-
träglichkeitsprüfung und der Abwägung aller Interessen und Einwände unter verschiedenen Auflagen 
erlassen. Der Bescheid ist rechtskräftig vom 03.05.2015, Az: 402.2.6-44008/13/43, Anlagen-Nr. 7399. 
Die Stadt Aschersleben ist im Verfahren beteiligt worden und hat das städtebauliche Einvernehmen 
nach § 36 BauGB erteilt, weil an diesem Standort keine öffentlich-rechtlichen Belange entgegenstan-
den. 
 
Das Grundstück zwischen Schackenthal und Bründel, auf dem die Anlage errichtet werden soll, befin-
det sich im Außenbereich nach § 35 BauGB, so dass das Bauvorhaben nur genehmigt werden durfte, 
weil öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Erschließung gesichert ist und es sich um ein privi-
legiertes Vorhaben handelt. 
 
Der vorbezeichnete Genehmigungsbescheid umfasst auch das für die Errichtung der Anlage notwen-
dige Baurecht nach § 35 BauGB. Gleichwohl sind die Inhaber der Genehmigung an einer bauleitpla-
nerischen Erfassung und Berücksichtigung interessiert. 
 
Zwar darf sich eine Gemeinde auf die planersetzende Vorschrift des § 35 BauGB zurückziehen, ist 
aber bei eigenem planerischem Gestaltungswillen nicht darauf beschränkt. 
Insgesamt liegt aus der Sicht der Stadt Aschersleben eine Erforderlichkeit der Planung gemäß 
§ 1 Abs. 3 BauGB vor. Die Erforderlichkeit resultiert aus den dadurch eröffneten Möglichkeiten, zu-
künftig beschränkend Einfluss auf die weitere Entwicklung des Anlagenstandortes nehmen und die 
Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen und die Kostenübernahme besser regulieren zu können. 
 
Das Kriterium der Erforderlichkeit ergibt sich vorliegend aus den beschränkenden Möglichkeiten, wel-
che sich für die Stadt Aschersleben im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes eröff-
nen. Die Stadt Aschersleben macht aus diesem Grund von seiner Planungshoheit im Rahmen der 
Bauleitplanung gebrauch. 
 
Es ist der Stadt Aschersleben mit dem Erlass eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes möglich, 
weitreichenden Einfluss in die - optische - Gestaltung und das Maß der baulichen Anlage zu nehmen. 
 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die farbliche Gestaltung der Außenwände derart einge-
schränkt werden, dass ausschließlich matte und dunkle Farben, welche sich in die nähere Umgebung 
- Landschaft - einfügen, verwendet werden müssen, 
Zudem sollen optische Beeinträchtigungen durch Lichtreflexionen und dergleichen durch die vorge-
schriebene Verwendung nicht-reflektierender bzw. reflexionsarmer Stahlbeschichtungen vermieden 
werden. 
 
Solche Einschränkungen sind über eine Baugenehmigung nach § 35 BauGB, welche in der Genehmi-
gung nach BImSchG inkludiert ist, in dieser Weite nicht realisierbar. 
 
Weiter sollen die Festlegungen des Maßes der baulichen Nutzung, der überbaubare Fläche, der ma-
ximale Höhe der Gebäude und weitere Festsetzungen eine Begrenzung der Anlage ermöglichen.  
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Dies hat die Beschränkung der Anlage auf die nunmehr tatsächlich genehmigte Größe zur Folge. So 
können auch kleine Änderungen der Anlage, welche einer Genehmigung nach BImSchG nicht benöti-
gen, unterbunden werden. Zwar sind für bauliche Änderungen der Anlage, welche keine Genehmi-
gung nach § 16 BImSchG bedürfen, trotzdem bauordnungsrechtliche Genehmigungen notwendig, da 
insoweit die Freistellungsanzeige nach § 15 BImSchG keine Konzentrationswirkung besitzt, (vgl. Ja-
rass, Kommentar zum BImSchG, § 15, Rn. 40.) 
 
Solche Änderungen und Erweiterungen, die keine wesentlichen Änderungen der Anlage darstellen 
und somit lediglich nach § 15 BImSchG anzeigepflichtig sind, können jedoch auf der Grundlage eines 
erlassenen - vorhabenbezogenen - Bebauungsplanes durch die Gemeinde leichter versagt werden, 
denn eine entsprechende Begründung einer Ablehnung gestaltet sich im Genehmigungsverfahren 
nach § 35 BauGB wesentlich schwieriger. Die Stadt Aschersleben schafft sich daher umfangreiche 
Einwirkungsmöglichkeiten auch für die Zukunft. 
  
Darüber hinaus ist es für die Stadt Aschersleben durch den Erlass eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes möglich, ökologische Ausgleichsmaßnahmen besser zu steuern, zu intensivieren und ent-
sprechend der gemeindlichen Bedürfnisse durchführen zu lassen. So sollen die Verpflichtungen zum 
Bepflanzen durch den Anlagenbetreiber sowie die diesbezügliche bestehende Fürsorgepflicht deutlich 
ausgeweitet werden, als es in der Genehmigung nach dem BImSchG der Fall war. 
 
Ergibt sich das Baurecht für die Anlage ausschließlich aus der Genehmigung nach BImSchG und ba-
siert es daher lediglich auf § 35 BauGB, ist eine Steuerung der Ausgleichsmaßnahmen durch die Ge-
meinde nicht möglich. Durch eine entsprechende Verpflichtung des Anlagenbetreibers zur Durchfüh-
rung bestimmter - von der Gemeinde gesteuerter - Ausgleichsmaßnahmen im Durchführungsvertrag, 
ist die Stadt zur Steuerung der Ausgleichsmaßnahmen in der Lage (Forderung der Umsetzung). 
 
Daneben besteht für die Stadt Aschersleben die Möglichkeit, die Ausführung und die Kosten der um-
fangreichen Erschließungsmaßnahmen samt notwendiger Nebenanlagen (Löschwasserteich, Feuer-
wehrzufahrten und -straßen) vollständig inklusive aller mit der Planaufstellung verbundenen Kosten 
auf den Vorhabenträger zu übertragen. 
 
 
Bei dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt es sich um eine positive Planungskonzeption 
der Stadt Aschersleben, auch wenn der Anstoß der Planung vom Vorhabenträger ausgeht (vgl. OVG 
NRW, Urteil v. 13.09.3012 - 2 D 38/11.NE, m. w. N.; BVerwG, Beschl. v. 11. Mai 1999 - 4 BN 15.99.) 
Dabei ist insbesondere auch der Belang der Wirtschaft gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8, lit. a) du c) BauGB 
und damit die Förderung der regionalen und kommunalen Wirtschaftskraft mit dem Ziel der Sicherung 
der unternehmerischen Tätigkeit im Gebiet der Kommune ein gesetzlich anerkannter, städtebaulicher, 
legitimer Zweck, (vgl. OVG NRW, Beschl. v. 14.06.2012 - 2 B 379/12.NE..) 
 
Der planerischen Erforderlichkeit gemäß § 1 Abs. 3 BauGB steht es mithin auch nicht entgegen, wenn 
die Gemeinde zur Erhaltung der unternehmerischen Tätigkeit auf dem Gemeindegebiet und somit zur 
Stärkung und Förderung der Wirtschaft und der Wirtschaftskraft der Gemeinde eine planerische Fest-
setzung schafft, welche eine gewerbliche Nachnutzung der immissionsschutzrechtlich genehmigten 
Anlage auf dem Gemeindegebiet mittels der Festsetzung eines Sondergebietes Tierhaltung ermög-
licht. Gerade darin liegt der anerkannte öffentliche Belang der Wirtschaft. 
 
Für die Stadt Aschersleben besteht somit durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Mög-
lichkeit, durch die Festsetzung eines Sondergebietes Tierhaltung auch einen weiterführenden Betrieb 
der Anlage durch einen nicht landwirtschaftlichen Betreiber zu ermöglichen. Städtebaulich versetzt 
dies die Stadt Aschersleben in die Lage, einer Verwahrlosung der Anlage nach einer womöglich früh-
zeitigen Einstellung des Betriebes zu vermeiden und dadurch wertvollen Grundbesitz langfristig nutz-
bar zu erhalten.  
Denn im Falle einer frühzeitigen Aufgabe des Betriebes, beispielsweise durch die Insolvenz des Inves-
tors, läge die Anlage brach, da eine Nachnutzung nur durch einen Landwirt mit gleichem Betrieb fort-
führt oder neu gründet werden könnte. Ein - die Wirtschaftswerte erhaltender - Verkauf an einen Nicht-
Landwirt wäre nicht möglich, da ein solcher Käufer die notwendige Privilegierung nach § 35 BauGB 
nicht besitzt. Durch das Sondergebiet Tierhaltung wäre eine Übertragung des Betriebes auch auf ei-
nen nichtlandwirtschaftlichen Betreiber möglich und eine Änderung der Anlage - bspw. durch eine an-
dere Tierart - wäre unter Umständen bei Einhaltung aller immissionsschutzrechtlichen Voraussetzun-
gen und der Anpassung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes möglich.  
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1.2 DAS PLANGEBIET 

 

1.2.1 Lage, Größe und Abgrenzung des Plangebietes 
 
Der Standort der geplanten Stallanlage liegt ca. 145 m über HN und befindet sich östlich der Ortschaft 
Schackenthal. Schackenthal ist ein Ortsteil der Stadt Aschersleben im Salzlandkreis im Land Sach-
sen-Anhalt. 
Die Lage der Ortschaft Schackenthal ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich: 
 

 
Lage des Plangebietes (unmaßstäblich) ï Quelle: wikipedia.org, Urheber: Pomfuttge (Zugriff:2016-08-23) 

 
Die vorgesehene Stallanlage liegt östlich der Ortslage Schackenthal im Außenbereich an der Gemar-
kungsgrenze zu den Nachbargemeinden Güsten und Plötzkau nahe der Bundesautobahn A 14. Die 
Anschlussstelle Plötzkau ist nur rund 5 km entfernt. Der geplante Anlagenstandort ist von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen umgeben. Die geplante Legehennenanlage liegt nördlich der Landesstraße 
L65, welche die Ortschaften Schackenthal und Bründel verbindet. Östlich des Geltungsbereiches be-
findet sich ein ländlicher Weg, der in Richtung Norden bis nach Osmarsleben führt.  
Großräumig betrachtet, liegt das Plangebiet: 

- zwischen den Ortslagen Schackenthal (OT der Stadt Aschersleben) und Bründel (OT der 
Gemeinde Plötzkau, sowie zwischen Schackstedt (OT der Stadt Aschersleben) und Amesdorf 
bzw. Osmarsleben (OT der Stadt Güsten) 

- zwischen den klassifizierten Straßen L65, L72 und K2108 
 
Das Plangebiet ist ca. 6,4 ha groß und liegt inmitten landwirtschaftlich genutzter Flächen. 
Das Gebiet um den Anlagenstandort kann als leicht hügelig beschrieben werden. 
 
Es befindet sich auf einer Fläche mit Gefälle in Richtung Westen und Nordwesten. Der Höhenunter-
schied von Südost nach Nordwest beträgt ca. 4,5m.  
 
  

Salzlandkreis 

Vorhabenbezogener  
Bebauungsplan Nr. 18 ĂSonder-
gebiet Tierhaltung L65 / Am 
Kohlenwegñ 
Lage des Plangebietes 
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Es wird begrenzt: 
- im Norden durch das Flurstück 18, Flur 5, Gemarkung Amesdorf, Stadt Güsten 
- im Osten durch den ländlichen Weg auf dem Flurstück 32, Flur 2, Gemarkung Schackenthal 

bzw. der Gemarkungsgrenze 
- im Süden durch das Straßengrundstück bzw. der Fahrbahn der L65 zwischen Schackenthal 

und dem OT Bründel auf Flurstück 21 Flur 2, Gemarkung Schackenthal, 
- im Westen durch das Flurstück 4, Flur 2, Gemarkung Schackenthal,  

Die genaue Abgrenzung ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
 
 

1.2.2 Städtebauliche Situation und derzeitige Nutzungen 
 
Der Anlagenmittelpunkt wird mit den folgenden Gauß-Krüger-Koordinaten (bezogen auf Bessel-
Ellipsoid, Datum Potsdam / Rauenberg) beschrieben:  
Rechtswert:  4473.407 km  
Hochwert:  5734.475 km  
 
Die Umgebungsnutzung des weiteren Standortumfeldes ist durch eine landwirtschaftlich geprägte Kul-
turlandschaft mit einer Siedlungsstruktur ohne größere Waldflächen gekennzeichnet. Die landwirt-
schaftliche Nutzung in Form von überwiegend mittleren bis großflächigen Acker- und Grünlandberei-
chen dominiert im großräumigen Umfeld des Standortes.  
Im unmittelbaren Umfeld des Vorhabenstandortes befinden sich Gehölzbereiche. 
 
Das nächstgelegene Oberflächengewässer ist ein Teich (2.000 m westlich) in der Ortslage Scha-
ckenthal. Das nªchstgelegene FlieÇgewªsser ĂBach von Schackenthalñ verlªuft ca. 1.900 m vom ge-
planten Anlagenstandort entfernt.  
 
Die infrastrukturelle Erschließung des Standortes erfolgt über die Landesstraße L65. 
Die Verkehrsanbindung des Plangebietes erfolgt über den ländlichen Weg, der für die Zufahrt der ge-
planten Tierhaltungsanlage auf Kosten des Vorhabenträgers in diesem Bereich ausgebaut wird, an die 
Landesstraße L65.  
Über die L65 in Richtung Osten und die L74 ist die BAB 14, Anschlussstelle Plötzkau, in wenigen Ki-
lometern erreichbar. Das Plangebiet ist somit optimal an das Fernstraßennetz angeschlossen. 
 
Der Abstand zu den Randlagen der bebauten Ortslagen beträgt: 

- Schackenthal ca. 1.300 m 
- Bründel ca. 2.200 m  
- Schackstedt ca. 2.900 m 
- Amesdorf ca. 3.700 m 
- Osmarsleben ca. 4.600 m 

 
Die Zuwegung zu vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Flächen ist stets auch während der Bau-
phase zu gewährleisten. Die Anpflanzungen und die begrünten Flächen sind zu pflegen, um negative 
Auswirkungen auf benachbarte Ackerflächen zu vermeiden.  
 
 

1.2.3. Kartenmaterial 
 
Die Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 ĂSondergebiet Tierhaltung L65 / 
Am Kohlenwegñ wurde unter Verwendung der amtlichen Unterlagen vom 02.03.2010 und einer örtli-
chen Aufnahme des Vermessungsbüros Torsten Kindt aus Aschersleben (Sachsen-Anhalt) erstellt. 
Die Plandarstellung erfolgt im Maßstab 1:1000. 
Weiterhin wurde der vom Vermessungsbüro erstellte Lage- und Höhenplan herangezogen und der 
Planzeichnung zu Grunde gelegt. 
 
 
 

  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 18 mit bauordnungsrechtlichen Festsetzungen  
ĂSondergebiet Tierhaltung L65 / Am Kohlenwegñ ï OT Schackenthal / Stadt Aschersleben Stand: August 2017 

 

KGS Stadtplanungsbüro Helk GmbH;    Kupferstraße 1;    99441 Mellingen 
036453 / 865 ï 0 

7 

1.3. VERFAHRENSABLAUF 

 
Die Einleitung des förmlichen Planverfahrens erfolgte mit dem Beschluss (Vorlage-Nr. VI/0324/16) 
vom 26.10.2016 der Stadt Aschersleben zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, 
bekanntgemacht im Amtsblatt der Stadt Aschersleben  Nr. 178 vom 12.11.2016. 
 
Das Planverfahren wird auf der Grundlage des BauGB in der aktuell gültigen Fassung durchgeführt. 
Für die Belange des Umweltschutzes wird der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
ein Umweltbericht gemäß § 2a BauGB beigefügt. Im Rahmen der Antragstellung nach BlmSchG wur-
de bereits für die geplante Tierhaltungsanlage eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG 
durchgeführt, die in den Umweltbericht integriert wird. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabengebiete durch die Planung 
berührt werden können, werden entsprechend § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB beteiligt. 
 
Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich unterrichtet. Dazu wurde 
eine frühzeitige öffentliche Auslage durchgeführt. Der Ort und die Zeit der zweiwöchigen Auslage wur-
den ortsüblich und mindestens eine Woche vorher bekannt gemacht. Die Planunterlagen (Vorentwurf) 
lagen in der Stadtverwaltung Aschersleben in der Zeit vom 21. November 2016 bis einschließlich 
05. Dezember 2016 zur Einsichtnahme und Erörterung öffentlich aus.  
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt mit Schrei-
ben vom 28.10.2016. 
Die Auswertung der 1. Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange wurde inhalt-
lich in die Erarbeitung des Planentwurfs eingestellt. 
 
Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde durch den Stadtrat der Stadt Aschersleben am 
17.05.2017 gefasst. Der erarbeitete Entwurf (Stand März 2017) lag mit den zur Verfügung stehenden 
umweltrelevanten Informationen im Zeitraum vom 12.06.2017 bis einschließlich 14.07.2017 öffentlich 
aus und war auf der Internetseite der Stadt Aschersleben eingestellt. Die öffentliche Bekanntmachung 
der Auslage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am 03.06.2017. Die Behördenbeteiligung nach § 4 
Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 19.05.2017 und 06.06.2017. 
 
Folgende Verfahrensschritte werden insgesamt durchgeführt:  
 

Verfahren nach BauGB 
 

VERFAHRENSSCHRITT 

 
 

Beschluss über Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses  

 Beschaffung und Analyse der benötigten Unterlagen (Daten, Pläne, Karten), 
Sichtung der Vorgaben, Randbedingungen und Zwangspunkte 
Zielvorstellung  / Entwicklungsprognosen 

Beteiligung zum Vorentwurf Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf (Abfrage bezüglich 
Umweltrelevanzen und Monitoring) 

Vorentwurf Erarbeitung des Vorentwurfes mit Begründung 
 

 Vorgezogene Bürgerbeteiligung; Information über die Planung; Gelegenheit zur 
Erörterung und Abgabe einer Stellungnahme  

Entwurf Überarbeitung des Vorentwurfs entsprechend den Hinweisen der TÖB  
Erstellung des Planentwurfes 

 Beschluss über die Billigung des Entwurfs / Beschluss über die öffentliche 
Auslegung, ortsübliche Bekanntmachung von Ort und Zeit der Auslegung (orts-

üblich, min. 1 Woche vorher) mit Hinweis auf die Möglichkeit, Bedenken und An-
regungen vorbringen zu können / Benachrichtigung der Träger öffentlicher Be-
lange über die Auslegung 
Abstimmung der Planung mit Bauleitplänen benachbarter Gemeinden 

Beteiligung zum Planentwurf Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf  
 

 
 

Behandlung der Anregungen und Stellungnahmen; Entscheidung der Gemeinde 
über ihre Behandlung im weiteren Verfahren / Abwägungsbeschluss 

Mitteilung des Abwägungsergebnisses 

 Fertigung der endgültigen Planfassung mit Begründung 
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Vorhabenbezogener  
Bebauungsplan 
 

Satzungsbeschluss 

Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 Anzeige des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bei der höheren Verwal-
tungsbehörde nach Inkrafttreten der FNP-Änderung 

 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses  
Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch die ortsüb-
liche Bekanntmachung 

 
Soweit der vorhabenbezogenen Bebauungsplan vor der Flächennutzungsplanänderung abgeschlos-
sen werden soll, ist er nach § 10 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB genehmigungspflich-
tig. 
 

1.4. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke: 
- Gemarkung: Schackenthal 
- Flur:  2 
- Teilflächen der Flurstücke:  5, 21, 31 und 32  
 
Das Plangebiet besitzt eine Größe von ca. 6,42 ha. 
 
 
 

1.5. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

 
§ 1 Abs. 4 BauGB fordert die Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung. 
Die kommunalen Entwicklungen sind aus der Planung abzuleiten bzw. aufeinander abzustimmen. 
 
 
 

1.5.1 Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt 
 
Der OT Schackenthal sowie die gesamte Stadt Aschersleben werden im LEP 2010 dem Ländlichen 
Raum zugeordnet.  
 
Der ländliche Raum ist als eigenständiger und gleichwertiger Lebens-, Arbeits-, Wirtschafts- und Kul-
turraum zu bewahren. Er ist im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung weiter zu entwickeln. Zu-
sammen mit den Verdichtungsräumen soll er zu einer ausgewogenen Entwicklung des Landes bei-
tragen. 
 
 
Die Stadt Aschersleben wird als Mittelzentrum eingestuft. Das Planungsgebiet befindet sich in einem 
Raum mit besonderen Entwicklungsaufgaben und nahe der überregionalen Entwicklungsachse von 
Bundes- und Landesbedeutung, die sich von Ost nach West über Dessau-Roßlau ï Bernburg und 
Wernigerode durch Sachsen-Anhalt zieht.  
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Ausschnitt: Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt ï Zeichnerische 
Darstellung - Ziele und Grundsätze der Raumordnung (maßstabslos) 

 
Das Plangebiet befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 
 
Z 129 ĂVorbehaltsgebiete f¿r die Landwirtschaft sind Gebiete, in denen die Landwirtschaft als Nah-

rungs- und Futtermittelproduzent, als Produzent nachwachsender Rohstoffe sowie als Bewah-
rer und Entwickler der Kulturlandschaft den wesentlichen Wirtschaftsfaktor darstellt. Der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit entgegenstehenden Belangen ein er-
hºhtes Gewicht beizumessen.ñ 

 
- Mit der Produktion von Eiern wird die geplante Tierhaltung diesem Ziel der Nahrungsmit-

telproduktion gerecht. 
 
 

1.5.2 Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Harz (REP Harz), 2009 
 
Die Stadt Aschersleben wird als Mittelzentrum eingestuft. 

 
Im Regionalen Entwicklungsplan der Region Harz (REP Harz) erfolgt die Darstellung und Festlegung 
von den Zielen der Raumordnung für den Vorhabenstandort wie folgt: 

- Vorranggebiet für Landwirtschaft ï III Nördliches Harzvorland 
- Ländlicher Raum mit relativ günstigen wirtschaftlichen Entwicklungspotentialen und relativ 

günstigen Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft.  
- Erdöl- und Produktenleitung mit überregionaler Bedeutung  
- Lage in Nähe einer Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung 

 
Am unmittelbaren Anlagenstandort und dessen näherer Umgebung sind keine weiteren Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete oder sonstige Gebiete zur Entwicklung von Raumfunktionen ausgewiesen.  
 

Vorhabenbezogener  
Bebauungsplan Nr. 18 ĂSonder-
gebiet Tierhaltung L65 / Am 
Kohlenwegñ 
Lage des Plangebietes 
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Ausschnitt: Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Harz ï Karte 1 (unmaßstäblich) 

 
ĂVorranggebiete f¿r Landwirtschaft sind aufgrund der Bodenfruchtbarkeit, der Standortcharakteristik 
oder Traditionen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Tierzucht und des Ackerbaus sowie wegen der 
Standortgunst für Sonderkulturen besonders für eine landwirtschaftliche Nutzung geeignet, so dass in 
ihnen die Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor, Nahrungsmittelproduzent und Erhalter der Kulturland-
schaft die prioritäre Raumfunktion und ïnutzung darstellt. 
 
Folgende Ziele (Z) werden im REP genannt, die das Planungsgebiet betreffen: 
4.3.4. Z1 ĂAufgrund der nat¿rlichen Voraussetzungen kommt der Landwirtschaft in den Harzvor-

ländern eine besondere Bedeutung zu. Um diesen für die Region wichtigen Wirt-
schaftszweig zu erhalten und zu fördern, wird Teilräumen ein Prioritätsanspruch für 
die landwirtschaftliche Nutzung zugewiesen, die vor entgegenstehenden Nutzungen 
zu sichern sind.ñ 

 
- Durch das Vorhaben werden bisher nur als landwirtschaftlich genutzte Grundflächen in An-

spruch genommen, die zukünftig wiederum zu einer Veredlung landwirtschaftlicher Produkte 
im Rahmen der Tierhaltung zur Eierproduktion genutzt werden. 
Die Fläche wird somit nicht der Nahrungsmittelproduktion entzogen. 

 
4.9.3. Z2 ĂDie Erdºl- und Produktenleitungen dienen der Versorgung wichtiger Industriestandort 

und sind deshalb von entgegenstehenden Nutzungen freizuhalten.ñ 
 

- Für die vorhandene Pipeline wird ein Leitungsrecht festgesetzt. Schutzabstände werden ein-
gehalten. 

 
Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung werden durch den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
somit beachtet bzw. berücksichtigt. 
 
 

1.5.3 Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg (REP MD)  
- 1. Entwurf, 2016 
 
Die Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (RPM) nimmt gemäß § 2 Abs. 4 in Verbindung mit 
§ 21 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) vom 23. April 2015 für ih-
re Mitglieder, zu denen der Landkreis Börde, Landkreis Jerichower Land, die Landeshauptstadt Mag-
deburg sowie der Salzlandkreis gehören, die Aufgabe der Regionalplanung wahr. 
 
Die Regionalversammlung hat am 02.06.2016 den Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes der 
Planungsregion Magdeburg mit Umweltbericht zur öffentlichen Auslegung und Trägerbeteiligung vom 

Vorhabenbezogener  
Bebauungsplan Nr. 18 ĂSonder-
gebiet Tierhaltung L65 / Am 
Kohlenwegñ 
Lage des Plangebietes 
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11.07.2016 bis 11.10.2016 beschlossen. Mit Beginn der öffentlichen Beteiligung gelten für das Gebiet 
der Planungsregion Magdeburg in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, die als sonstige Er-
fordernisse der Raumordnung gemäß § 4 Abs. 1, 2 ROG in Abwägungs- oder Ermessensentschei-
dungen und bei sonstigen Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen sind. 
 
Am BlmSchG-Verfahren war die regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg ebenfalls beteiligt. 
 

    
 
Ausschnitt:  Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg 1. Entwurf 2016 ï Karte 1  

(unmaßstäblich) 
 
Im 1. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes der Region Magdeburg (REP MD) erfolgt die Dar-
stellung und Festlegung von den Zielen der Raumordnung für den Vorhabenstandort wie folgt: 

- Vorranggebiet für Landwirtschaft VII "Teile des Nordöstlichen Harzvorlandes" (Kap. 6.2.1 Z 
127 REP MD, 1. Entwurf) 

- Lage im ländlichen Raum:  
Typ 3a - ĂLändlicher Raum mit günstigen Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft sind 
Räume, in denen die landwirtschaftliche Nutzfläche für andere Nutzungen nur in dem unbe-
dingt erforderlichen Maß in Anspruch genommen werden sollñ 
und Überlagerung mit  
Typ 4 ï Ăals lªndliche Rªume mit besonderen Entwicklungsaufgaben definiertñ (Teile des Salz-
landkreises) 

- Wichtige Erdöl- und Produktenleitung (Bestand) 
- Lage in Nähe einer überregionalen Entwicklungsachse von europäischer Bedeutung und einer 

Entwicklungsachse von Bundes- und Landesbedeutung 
 
Vorranggebiete für die Landwirtschaft sind Gebiete, in denen Grund und Boden ausschließlich für die 
landwirtschaftliche Bodennutzung in Anspruch genommen werden darf. Gemäß Z 125 (Kap. 6.2.1 
REP MD, 1. Entwurf) stellen Trassenbündelungen oder Ersatzbauten von Infrastrukturmaßnahmen, 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Form von produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen, 
landwirtschaftlicher Wegebau sowie Nutzbauten, [ ... ] Ausnahmen dar.  
Da es sich bei der geplanten Anlage um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt, greift hier die 
Ausnahmeregelung. 
 
Am unmittelbaren Anlagenstandort und dessen näherer Umgebung sind keine weiteren Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete oder sonstige Gebiete zur Entwicklung von Raumfunktionen im 1. Entwurf des Re-
gionalen Entwicklungsplanes für die Planungsregion Magdeburg ausgewiesen.  
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1.5.4 Flächennutzungsplan der Stadt Aschersleben OT Schackenthal 
 
Für die früher eigenständige Gemeinde Schackenthal wurde ein Flächennutzungsplan erstellt. Dieser 
ist seit 12.07.1999 rechtskräftig. 
Nach der Eingemeindung von Schackenthal am 01.01.2009 ist der Flächennutzungsplan des jetzigen 
Ortsteiles der Stadt Aschersleben nach wie vor gültig. 
 

 
 

Auszug aus dem ursprünglichen FNP OT Schackenthal: Übersicht mit Lage des Plangebietes (maßstabslos) 

 
Im ursprünglichen Flächennutzungsplan liegt der Geltungsbereich in einer Fläche für die Landwirt-
schaft.  
 
Gemäß § 8 Abs. 3 BauGB wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert. Der Aufstel-
lungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgte wie der Beschluss über die Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Stadtratssitzung am 26.10.2016. 
 
Der Feststellungsbeschluss zum Planungsstand Juli 2017 soll nach Durchführung des zweistufigen 
Verfahrens in der Stadtratssitzung vom 06.09.2017 gefasst werden.  
 
Mit der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes als vorbereitender Bauleitplan erfolgt eine Umnut-
zung einer landwirtschaftlichen Fläche in ein Sondergebiet für Tierhaltung und die Festlegung von 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft auf 
nach wie vor landwirtschaftlichen Flächen. Nachrichtlich werden zwei unterirdische Leitungen (DOW-
Pipelines) im östlichen Bereich des Sondergebietes übernommen. 
 
Zusätzlich erfolgt eine Steuerung der gewerblichen Tierhaltung (ohne Spezifizierung der Tierart) im 
Gebiet des aktuell in Änderung befindlichen Flächennutzungsplanes für den OT Schackenthal. 
Die Stadt Aschersleben beabsichtigt für Vorhaben der gewerblichen Tierhaltung eine qualifizierte 
Standortzuweisung (sog. Konzentrationszone) nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zunächst im Teilflä-
chennutzungsplan an dem nachweislich geeigneten Standort für die genehmigte Tierhaltungsanlage 
darzustellen um damit steuernd auf künftige gewerbliche Tierhaltungsanlagen Einfluss nehmen zu 
können. 
 
Durch eine qualifizierte positive Standortzuweisung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB wird zugleich eine 
(negative) Ausschlusswirkung zunächst für das Gebiet des Teilflächennutzungsplanes erreicht.  

Lage des Plangebietes 
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Denn eine Zulassung von Vorhaben der gewerblichen Tierhaltung außerhalb der ordnungsgemäß als 
Konzentrationsflächen ausgewiesenen Flächen kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. 
Bei der Erstellung des Gesamtflächennutzungsplanes für das gesamte Gebiet der Stadt Aschersleben 
ist diese Zielstellung zu überprüfen. 
Eine Steuerung landwirtschaftlicher Tierhaltungsanlagen ist aufgrund der Privilegierung grundsätzlich 
nicht möglich. 
 

 

 
 

Auszug aus der 1. Änderung des FNP OT Schackenthal ï Stand Juli 2017 (maßstabslos)  


















































































































































